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RS OGH 2001/4/27 1Ob40/01s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2001

Norm

HGB §117

HGB §127

HGB §140

ZPO §14 Ba

Rechtssatz

Das Begehren einer Ausschließungsklage gegen einen der Gesellschafter einer dreigliedrigen Gesellschaft sowie einen

nicht klagewilligen und daher mitzubelangenden zweiten Gesellschafter kann wie folgt lauten:

"Der Erstbeklagte wird mit Wirkung auch gegen den Zweitbeklagten aus der Gesellschaft ausgeschlossen."
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